
RATGEBERECKE ATB AG FÜR TREUHAND UND BERATUNG

STEUERERKLÄRUNG 2016

Für natürliche Personen sind die 
ordentlichen Fristen für die Ein
reichung der Steuererklärung 
2016 in den Kantonen SG und TG 
inzwischen abgelaufen. Erfah
rungsgemäss haben aber viele 
Steuerpflichtige eine Fristverlän
gerung beantragt und die Steuer
erklärung noch nicht eingereicht. 

Praktische Hinweise Kanton 
St.Gallen
Bei den St.Galler Steuerformula
ren sind ein paar Abzüge jetzt an 
anderen Orten zu finden. Verges
sen Sie keinen davon. Vielleicht 
vermissen Sie im Wertschriften
verzeichnis die bisherige Zeile für 
den Abzug der Verwaltungskos
ten. Dieser Abzug ist nicht etwa 
abgeschafft. Er ist neu im Haupt

formular unter Ziffer 16.1 ein
zusetzen. Ähnliches gilt für den 
Abzug der Weiterbildungskosten. 
Dieser ist vom Formular Berufs
kosten ebenfalls ins Hauptfor
mular gewandert und unter den 
Ziffern 16.4 bzw. 16.5 zu finden.

Auf den Formularen Liegen
schaften wurden die Unterhalts
kosten bisher vom Ertrag abge
zogen und der Saldo ins Hauptfor
mular übertragen. Neu werden 
Ertrag und Kosten getrennt ins 
Hauptformular übertragen. Die 
Unterhaltskosten sind in Ziffer 15 
einzusetzen.

Beim Abzug der Fahrkosten 
kann nicht mehr mit maximal 230 
Arbeitstagen im Jahr gerechnet 

werden, sondern nur noch mit 
maximal 220 Arbeitstagen. Vor
behalten bleibt der Nachweis 
einer höheren Anzahl Arbeits
tage.

Neben den Weiterbildungs 
und Umschulungskosten sind neu 
auch Ausbildungskosten abzugs
fähig. Dies gilt allerdings nicht für 
Ausbildungskosten bis zum ers
ten Abschluss auf Sekundarstufe 
II (Berufslehre oder Matura).

Bei den Spenden war bisher 
jener Betrag abzugsfähig, um 
den die jährlichen Zahlungen 
CHF 500.00 übersteigen. Neu gibt 
es keinen solchen Selbstbehalt 
mehr. Sobald die Spenden CHF 
100.00 im Jahr erreichen, ist ein 

gesamthafter Abzug möglich. Der 
maximal mögliche Abzug bleibt 
bei 20% des Nettoeinkommens.

Gratis-Hotline zum Thema: 
071 945 80 90
Freitag, 19. Mai 2017 
10.00 bis 12.00 Uhr
Montag, 22. Mai 2017 
10.00 bis 12.00 Uhr

anzeigefenster

René Ammann,
dipl. Betriebsberater SIU Bild: PD

m{zd{-zuzwil.ch

Jetzt bei uns Probe fahren

DER NISSAN X-TRAIL.
BEREIT FÜR DAS
ABENTEUER FAMILIE.
Neu: 2.0 dCi 4x4 Automat 177 PS.

JETZT MIT 0% LEASING & LAGERBONUS.

Oberbüren BUGA Buchental-Garage AG 071 955 05 05
Münchwilen Dorfgarage Fredy Schmid GmbH 071 960 07 07

NISSAN X-TRAIL TEKNA, 2.0 dCi 4x4 Xtronic, 177 PS (130 kW), 6.1 l/100 km (Benzinäquivalent 6.9 l/100 km), 162 g CO₂/km, Energieeff.-Kat. F, CO₂-Emissionen aus der
Treibstoffbereitstellung: 26 g/km, Katalogpreis Fr. 48 540.–, abzgl. NISSAN Top-Bonus Fr. 2670.–, abzgl. Lagerbonus Fr. 2680.–, Nettopreis Fr. 43 190.–, Anzahlung
Fr. 10 798.–, 36 mtl. Leasingraten a Fr. 295.–. Ø aller in der Schweiz verkauften Neuwagen: 134 g/km. Es gelten die Leasingkonditionen der RCI Finance SA, 8902 Urdorf:
Km-Leistung/Jahr: 10 000 km. Ratenschutzversicherung inklusive. Obligatorische Vollkaskoversicherung für Leasingvertrag nicht inbegriffen. Effekt. Jahreszins
0.00%. Eine Kreditvergabe ist verboten, falls sie zur Überschuldung der Kunden führt. Angebot gilt nur auf NISSAN X-TRAIL Lagerfahrzeuge, mit Kundenbestellung
vom 01.04.2017–30.06.2017 und Immatrikulation bis 30.06.2017. NISSAN SWITZERLAND, NISSAN CENTER EUROPE GMBH, Postfach, 8902 Urdorf.


